
Anzeige eines vorübergehenden
Gaststättengewerbes aus besonderem Anlass 

nach § 2 Abs. 2 Gaststättengesetz für Baden-Württemberg (LGastG)

Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen. Zutreffendes 
bitte ankreuzen. 

Der Betrieb eines vorübergehenden 
Gaststättengewerbes ist mindestens zwei Wochen vor 
Beginn des Betriebes (Posteingang) der für den 
betreffenden Ort zuständigen Behörde unter Verwendung 
dieses Vordruckes schriftlich oder per E-Mail an 
buergeramt@bopfingen.de anzuzeigen.

Angaben zur natürlichen Person
Familienname Vorname(n) 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 

E-Mail, Telefon:

Angaben zur juristischen Person / zum Verein / zum Betrieb
Name: Handelsregister-Nummer: 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 

Name, Vorname der vertretungsberechtigten Person: 

Anschrift der vertretungsberechtigten Person (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 

Angaben zum vorübergehenden Gaststättenbetrieb
Ort der Veranstaltung (genaue Adresse oder Platzbezeichnung): 

Besonderer Anlass (Bezeichnung der Veranstaltung, z. B. Vereinsfest, Jubiläum): 

Name des Ansprechpartners während der Veranstaltung: Telefon mobil: 

Betriebsbeginn Datum: Beginn (Uhrzeit): Ende (Uhrzeit): Erwartete Besucherzahl: 

Verabreichung von 

☐ Speisen ☐ nichtalkoholischen Getränken ☐ alkoholischen Getränken 

Ausfertigung einer gebührenpflichtigen Bescheinigung der Anzeige gewünscht? 

☐ Ja ☐ Nein 

Erklärung des Veranstalters: 
Hiermit zeige ich / zeigen wir gemäß § 2 Abs. 2 Landesgaststättengesetz Baden-Württemberg die geplante vorübergehende 
gastgewerbliche Tätigkeit aus besonderem Anlass fristgerecht bei der Stadt Bopfingen an.
Ich/wir versichere(n), dass alle Angaben vollständig und korrekt sind und alle gesetzlichen Vorschriften – insbesondere aus 
dem Lebensmittel-, Hygiene-, Immissionsschutz-, Bau-, Jugendschutz- und Ordnungsrecht – eingehalten werden. 

Bopfingen, den Unterschrift des/der Anzeigenden 

Der Empfang der Anzeige wird gem. § 2 Abs. 2 LGastG bescheinigt. Stempel und Unterschrift der Behörde 

Stadt Bopfingen 

Bürgerbüro 

Marktplatz 1 

73441 Bopfingen 

(ehem. Gestattung / Schankerlaubnis)

1-tägige Veranstaltung = 10,00 €
bis zu 3-tägige Veranstaltungen = 15,00 €
länger als 3 Tage = 25,00 €
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